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Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen
Versorgungsrücklagengesetzes, des Ministergesetzes und des Niedersächsischen
Besoldungsgesetzes vom 28. Oktober 2009 werden ab diesem Zeitpunkt alle zukünftig
einzustellenden Realschullehrkräfte nur noch mit dem Eingangsamt A12 eingestellt. Auch
Realschullehrkräfte, die noch nach dem alten Realschulstudiengang ihre Prüfung bestanden
haben, erhalten bei einer Neueinstellung nur noch A12. Eine Anhebung nach A13 soll dann
möglich sein, wenn herausgehobene Tätigkeiten wahrgenommen werden. Es ist aber
noch nicht definiert, welcher Art diese Tätigkeiten sein könnten. Für
Realschullehrkräfte, die in Niedersachsen bereits nach A13 besoldet werden, ändert sich die
Besoldung nicht. Hinsichtlich der Neuregelung, dass RS-Lehrkräfte nur mit A12 eingestellt
werden, ergibt sich für den Ländertausch:

Realschullehrkräfte,die von Niedersachsen als solche anerkannt werden, behalten bei
einer
Versetzung nach Niedersachsen ihre Besoldungsstufe A13.
Lehrkräfte, die von Niedersachsen nicht als Realschullehrkräfte anerkannt werden,
erhalten A12. Wenn sie in ihrem Bundesland eine A13-Stelle innehaben, müssen sie auf
eine Gehaltsstufe verzichten, wenn sie versetzt werden wollen.
Realschullehrkräfte, die eine A12-Stelle in ihrem Bundesland innehaben, erhalten nach
einer
Versetzung nach Niedersachsen auch nur A12.

Quelle: http://www.gew-nds.de/rechtliches/schule_recht_besoldung.php
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